
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

15. Janua~ 1980 Nr. 224

~Die ~n~ohn~emeiride Biberist unterb~‘eitet dem Regierungsrat

eine.~enderundesnenlanesim•.G~iet~rome-~‘ zur Genehmi

gung.

Im.~rechtsgültigen Zonen- und Erschliessungsplan (RRB Nr. 6729 vom

28.12,67) sind grössere Baugebietsflächen ini Gebi~ “Bromegg“

einer Spezialzone zug~ordnet.: Diese Sp?zialzq~e~i~t nac1~ Nutzungs—

vorschriffer~. für grössere-Wohnbauten im Rah~enei Gesamtüber—

bauungskonzeptes bestimmt, Nördlich der Bromeggstrasse bestehen

heute bereits Einfamilienhäuser, die ebenfalls den Nutzungsbe—

stimmuhg~nder Spezialzone ~te±~1ie~n, Mit ~d~r vrö±-liegenden

Zonen~1ai-ianderung werden diese Wohnbauten in die allgemeine Wohn—

zone umgezont und damit der.-~Zonennutzung der südseits der Bromegg—

strasse liegenden Wohnbauten ~a~e~~sst, Gleichzeitig wird ein zu

sätzliches Teilstück nordseits der Bromeggstrasse eingezont. Als

Kompensation für die Einzonung wird ein bis anhin unerschlossenes

und landwirtschaftlich genutztes Teilgebiet der Spezialzone aus

dem Baugebiet entlassen, Aus planerischer Sicht kann der Um-, Ein—

und Auszonung zugestimmt werden,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 20, September

bis 19. Oktober l979.~ Innert nützlicher Frist wurden keine Ein—

sprachen eingereicht, Der Gemeinderat genehmigte an seiner

Sitzung vom 3, Dezember 1979 aufgrund von § 16 des Baugesetzes

die Aenderung des Zonenplanes im Gebiet “Bromegg“,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell ist noch folgendes zu bemerken

Die Aus- und Einzonungen von Teilen des Grundstückes GB Nr. 999

sind in der zur Zeit in Bearbeitung stehenden GKP—Revision ent

sprechend zu berücksichtigen.
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Es wird

beschlossen

1. Die Aenderung des Zonenpianes im Gebiet ~~Bromegg~‘ der Ein—

wohnergemeinde Biherist wird genehmigt.

2. Die Ein— und Auszonungen sind in der zurzeit in Bearbeitung

stehenden GKP—Revision entsprechend zu.be~ücksichtigen,

5.. Die Gemeindewir~v~rha1ten~ dem, ~ai~t~: ~ ~ui1~p1anung
bis zum 51, März 1980 noch 4 Pläne, wovon ein Exemplar auf

einwand aufgezogen, zuzuste1l~n., Die. Pläne sind mit dem Ge—

n~hmigungsvermerk der Oemein~ zu ~versehen.

4, Best~onde~:PIäne verlieren ihr~Rechtsk±~aft~.-soweit s~mit dL

vor1i:ege~d~n:Aenderung in Wider~pruch stehen,

Genehmigungsgebühr Fr~ .200~—-

.•:Pub1ikationsko~ten .;Er..~, ~ .*

~ ~ r~.~2la~~— ..

(Staatskanzlei Nr. 35 )KK

Der Si~aatsschreiber

~fertim2‘enSeite5



Bau—Departement (2) Bi

Kant~ Hochbauamt (2)

Kante Tiefbauamt (2)

Amt fUr ~[asserwirtschaft (2), mit Ausschnitt ZP

Rechtsdienst des Bau—Departementes

Amt fUr Raumplanung (5),~

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn, ~jl‘en~ Plan (folgt später)

Amtschreiberei Kriegstetten, 4500 Solothurn, ~en~Pl~2
(folgt später)

Kante Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2) ~lge~.Pl~ (folgt
später)

Ammannamt der EG, 4562 Biberist

Baukommission der EG, 4562 Biberist

Bauverwaltung der EG, 4562 Biberist, lei~Plai~ (folgt später)

IngenieurbUro Beer, Schubiger, Benguerel, Hauptstrasse, 4562
Biberist

Beauftragter fUr Natur— und Heimatschutz

Amtsblatt Publikation : Die Aenderung des Zonenplanes im

Gebiet “Eromegg~‘ der Einwohner—

gemeinde Biberist wird genehmigte




